BISTUM REGENSBURG

DER GEKERAIVIKAR

DES BISCHOFS VON REGENSBUBG

Abschrift

Herrn

Willi Goetz

Schulamtsdirektor

am Staatl.. Schulamt Straubing

Bahnhofstraße 6a

Regensburg, 4. Februar 2005

94342 Straßkirchen

Sehr geehrter Herr Schulamtsdirektor.

im Auftrag der Ordinariatskonferenz bestätige ich Ihren Brief an den Hwst. Herrn Bischof vom 02. Februar 2005, in dem Sie die konkordatäre Grundlage des konfessionellen Religionsunterrichtes in Frage stellen. Offenbar ist Ihnen entgangen, dass die Katholische Religionslehre an den Schulen in Übereinstimmung mit der katholischen Lehre zu erteilen ist. Dazu gehört auch die sakramentale Verfassung der Kirche und die Anerkennung der auf der apostolischen Vollmacht begründeten Lehrautorität des Bischofs.

Ich bin betroffen, dass ein angeblich begeisterter ehemaliger Religionslehrer und langjähriges Mitglied in kirchlichen Gremien offenbar kein Sentire cum Ecclesia besitzt. Das Zweite Vaticanum unterstreicht die Verantwortung des Bischofs für die Vermittlung der Glaubenslehre, die nur in Übereinstimmung mit ihm vollzogen werden kann: „Die Gläubigen müssen mit einem im Namen Christi vorgetragenen Spruch ihres Bischofs in Glaubens- und Sittenfragen übereinkommen und ihm in religiös gegründeten Gehorsam anhangen." (LG 3) Dasselbe gilt für die Liturgie: „Jede rechtmäßige Eucharistiefeier steht unter der Leitung des Bischofs, dem die Pflicht übertragen ist, den christlichen Gottesdienst der göttlichen Majestät darzubringen und zu betreuen, gemäß den Geboten des Herrn und den Gesetzen der Kirche, die durch seine besondere Verfügung für die Diözese näher bestimmt werden." (LG 26)

Interessant ist auch, dass Sie nur von einem Vorgehen des Bischofs gegen Herrn Jilek sprechen, während Sie offenbar dessen persönliche Entgleisungen und dessen beabsichtigten Kirchenaustritt für einen durchaus diskutablen Beitrag zur innerkirchlichen Meinungsbildung halten.

Ihr Verteiler, den Sie angegeben haben, hat offenbar nichts anderes zum Ziel als eine plumpe Stimmungsmache in der Fortführung der Diffamierungskampagne von WsK und AKR, von der Herr Jilek sich trotz Aufforderung nicht distanziert hat.

Offenbar ist in Ihren Kreisen, die sich so gerne auf das Zweite Vatikanische Konzil berufen, die Kirchenkonstitution Lumen gentium. besonders das dritte Kapitel, völlig unbekannt. Bevor Sie sich wieder einmal mit theologisch so dürftigen Aussagen an Ihren Bischof wenden, sollten Sie sich sachkundig machen.

Zuletzt weise ich Ihren dreisten und unverschämten Brief zurück, mit dem Sie dem Hwst. Herrn Bischof einen Angriff auf die Mündigkeit des Laien unterstellen. Die Mündigkeit der Laien umfasst im Gegensatz zu Ihrer Position nicht die Teilnahme an Veranstaltungen zur Liturgie, die wegen begründeter Zweifel an Übereinstimmung mit dem kirchlichen Lehramt schon vor Jahren vom inzwischen emeritierten Bischof Manfred verboten worden waren.

Der Bischof von Regensburg wird bei der Ministerin für Unterricht und Kultus eine Beschwerde gegen Sie einreichen.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Gegenfurtner

